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„Daß die Staatspraxis z. T. dazu übergegangen ist,
Gebühren nicht mehr nach dem

Kostendeckungsprinzip [ . . . ] zu bemessen,
ist ein offenbarer Mißbrauch.“

(Otto Bachof1)

Einleitung

A. Problemaufriss

Die ideenstiftende Wirkung insbesondere der finanziellen Not ist oft besagt wor-
den2 und hat auch vor der Verwaltungsgebühr nicht Halt gemacht. Wurde in den
Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland noch bemängelt, dass von diesem
Abgabeninstrument in einem zu geringen Umfang Gebrauch gemacht werde, mit-
hin der Steuerzahler ungedeckten Verwaltungsaufwand tragen müsse,3 so regen
sich mittlerweile Stimmen in der Literatur, welche das genaue Gegenteil rügen:
Verwaltungsgebühren würden nicht bloß zum Zweck der Kostendeckung, sondern
darüber hinaus zur Erzielung von Überschüssen eingesetzt, um Steuerlöcher in den
allgemeinen Haushalten der Gebietskörperschaften zu stopfen.4

Von diesen gelegentlichen Hinwendungen zur Verwaltungsgebühr abgesehen, in
welchen freilich eher an deren Höhe in bestimmten Rechtsbereichen Anstand ge-
nommen denn sich grundlegend mit dieser Abgabenart befasst wird, hat diese trotz
(oder gerade wegen?) ihrer weit über 100-jährigen gesetzlichen Positivierung in der
Rechtswissenschaft u. a. neben den Sonderabgaben und der nach wie vor umstritte-
nen Verleihungsgebühr ein Schattendasein geführt. Die letzte monographische Be-
handlung der Verwaltungsgebühr datiert, soweit ersichtlich, aus dem Jahr 1969.5

1 Bachof, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Verfahrensrecht, S. 304. Vgl. auch Forst-
hoff, Lehrbuch des Allgemeinen Verwaltungsrechts, S. 500.

2 Dass „Not erfinderisch macht“, ist ein Gemeinplatz. Zu den hieraus geborenen Ideen zur
Verbesserung insbesondere der kommunalen Finanzen siehe z. B. Würkner, NJW 1991,
S. 2816 (2817); Kuchler, KStZ 2003, S. 61.

3 So etwa Caspar / Dehe, Das neue Verwaltungsgebührenrecht in Rheinland-Pfalz, S. 3.
Vgl. ferner bereits den Entwurf eines Kommunalabgabengesetzes, Haus der Abgeordneten,
XVII. Legislaturperiode, V. Session 1892 / 93, Drucksachen Band II, A. Zu Nr. 7, S. 40.

4 Vgl. beispielsweise Hörstel, BauR 1997, S. 14 (22); Kort, GRUR 2000, S. 131 (132).
Des Weiteren sei auf Osterloh, NVwZ 1991, S. 823 (825 f.) und Rosenbach, NWVBl. 1994,
S. 50 (52) hingewiesen. Siehe demgegenüber jedoch auch die in Fn. 16 im Vierten Teil B. I.
Genannten. Aus ökonomischer Sicht zum „Gebührenfiskalismus“: Hansjürgens, AfK 1997,
S. 233; Hernold / Rappen, AfK 1999, S. 259; Färber, in: Andel (Hrsg.), Probleme der Kom-
munalfinanzen, S. 57 (108 f.).

5 Nothhardt, Rechtsgrundlagen der Verwaltungsgebühren.
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Zu Unrecht. Denn nicht nur dürfte die Anzahl der eine Verwaltungsgebühren-
pflicht anordnenden Tatbestände die einer jeden anderen Abgabenart – inklusive
der Steuer – zahlenmäßig bei weitem übertreffen.6 Aufgrund der Akzessorietät der
Verwaltungsgebühr zum materiellen Verwaltungsrecht kann fast jede besondere
Verwaltungsleistung von den Gesetz- bzw. Verordnungs- und Satzungsgebern von
Bund, Ländern und Gemeinden als Anknüpfungspunkt zur Statuierung einer Ver-
waltungsgebührenpflicht herangezogen werden – und wird es auch.7 Ebenfalls die
Höhe der dem Schuldner im Einzelfall auferlegten Verwaltungsgebühr ist mitunter
beträchtlich. So ist beispielsweise der Verordnungsgeber der Telekommunikations-
Lizenzgebührenverordnung (TKLGebV) vom 28. 07. 1997 zwar hinter den ur-
sprünglichen Planungen, die für eine bundesweite Infrastruktur- oder Sprachtele-
fondienstlizenz eine Verwaltungsgebühr von 40 Mio. DM (!) vorsahen, zurück-
geblieben, hat aber für die Erteilung einer Lizenz der Lizenzklasse 3 eine Höchst-
gebühr von immerhin noch 10,6 Mio. DM vorgesehen.8

Doch nicht nur das absolute Ausmaß der mit einer Verwaltungsgebühr beim
Pflichtigen bewirkten finanziellen Belastung, sondern auch die Relation zwischen
Gebührenhöhe und Verwaltungsaufwand scheint einer näheren Betrachtung
würdig: Mit § 120a Abs. 1 S. 1 UG BW bildete jüngst eine Norm den Gegenstand
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts9, welche für die Bearbeitung
jeder Rückmeldung eine Verwaltungsgebühr von 100,– DM vorsah, obgleich sich
der durch den i.d.R. 1,5 Minuten dauernden Vorgang der Rückmeldung entste-
hende Verwaltungsaufwand im Durchschnitt lediglich auf 8,33 DM beläuft.10

Anlass zur näheren rechtlichen Befassung geben derartige Bestimmungen nicht
nur im Hinblick auf die im Grundgesetz umfassend gewährleisteten Freiheits- und
Gleichheitsgrundrechte der Bürger, sondern ebenfalls vor dem Hintergrund der
ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur grundgesetzlichen
Finanzverfassung, wonach dieser u. a. die Vorstellung zugrunde liege, dass Ge-
meinlasten in erster Linie aus Steuern zu finanzieren seien.11 Tragen kostenüber-
deckende Verwaltungsgebühren zur Gemeinlastfinanzierung aber gerade (plange-
mäß) bei,12 so gilt es insbesondere in Zeiten knapper öffentlicher Kassen den Bür-
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6 Genauere Angaben zu machen ist aufgrund der Vielzahl von abgabenrechtlichen Vor-
schriften freilich so gut wie unmöglich. Siehe nur die Nachweise im Ersten Teil betreffend
die Verwaltungsgebühr.

7 Vgl. allein die Tatbestände der in Fn. 12 im Ersten Teil B. in Bezug genommenen Rege-
lungswerke.

8 Die TKLGebV vom 28. 07. 1997 (BGBl. I S. 1936) ist mittlerweile vom Bundesverwal-
tungsgericht für nichtig erklärt worden, BVerwG, DVBl. 2002, S. 479.

9 BVerfG, NVwZ 2003, S. 715.
10 Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Universität Karlsruhe im Jahr 1993 und ent-

stammen den in VGH Mannheim, ESVGH 49, 29 (34 ff.) angegebenen Quellen.
11 Siehe etwa BVerfGE 78, 249 (266 f.); 93, 319 (342).
12 An dieser Stelle sei im Vorgriff auf die Ausführungen in Fn. 136 im Dritten Teil A. III.

2. a) aa) verwiesen.



ger vor einer übergebührlichen Beanspruchung durch den Staat zu schützen.13 Die
Frage nach Existenz und Inhalt von etwaigen, die maximal zulässige Höhe einer
Verwaltungsgebühr im Einzelfall begrenzenden verfassungsrechtlichen Determi-
nanten ist es denn auch, welche den Gegenstand der vorliegenden Arbeit bildet.14

B. Gang der Untersuchung

In deren Verlauf sollen nach Darstellung des empirischen Vorkommens der Ver-
waltungsgebühr (Erster Teil) sowie im Anschluss an die Abgrenzung dieser Abga-
benart zur Steuer, den übrigen Gebührenarten, dem Beitrag und der Sonderabgabe
(Zweiter Teil) zunächst diejenigen Verfassungsbestimmungen aufgezeigt – und
zum Teil erst herausgearbeitet – werden, an denen sich die Belastung des Einzel-
nen mit einer Verwaltungsgebühr messen lassen muss (Dritter Teil).15 Nachfolgend
gilt es die Gründe, aus denen Verwaltungsgebührenpflichten typischerweise statu-
iert werden, auf ihre Verfassungskonformität hin zu untersuchen und durch An-
wendung der im Dritten Teil gewonnenen Vorgaben die sich aus dem Grundgesetz
ergebenden Bemessungsgrenzen der Verwaltungsgebühr zu ermitteln (Vierter
Teil). Bevor dann abschließend im Sechsten Teil einige der bestehenden Gebühren-
normen exemplarisch auf ihre Vereinbarkeit mit diesen grundgesetzlichen Maßstä-
ben überprüft und der Vorschlag einer mit diesen Determinanten kompatiblen
Norm samt eigener Kommentierung unterbreitet werden soll, richtet sich der Blick
im Fünften Teil auf die für die Bemessung von Verwaltungsgebühren im Wesentli-
chen relevanten europarechtlichen Bestimmungen.

Vorab sei noch darauf hingewiesen, dass sich die Höhe der vom Schuldner im
Einzelfall zu entrichtenden Verwaltungsgebühr aus dem i.d.R. in einer Verordnung
oder Satzung angegebenen Gebührensatz ergibt. Bei dessen Festlegung sind die
Verordnungs- bzw. Satzungsgeber jedoch nicht frei, sondern an die jeweils ein-
schlägigen formell-gesetzlichen Bemessungsmaßstäbe gebunden.16 Diese also sind
es, welche die Einzelgebührenhöhe letztlich determinieren. Endlich ist die Entste-
hung der Verwaltungsgebührenschuld regelmäßig von einer behördlichen Festset-
zung unabhängig, sondern bereits an die Verwirklichung des jeweiligen Gebühren-
tatbestandes geknüpft, vgl. § 11 Abs. 1 VwKostG, § 11 Abs. 1 GebG NRW, § 12
Abs. 1 Nr. 2 lit. b) KAG NRW i.V.m. § 38 AO.17
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13 Weniger ihr Einsatz als Mittel zur Kostendeckung, denn die Instrumentalisierung der
Verwaltungsgebühr zur darüber hinausgehenden Erzielung von Überschüssen für den jeweili-
gen allgemeinen Haushalt, soll daher im Folgenden kritisch gewürdigt werden.

14 Im Mittelpunkt der Betrachtung steht hier somit allein das Ausmaß, d. h. das „Wie“, der
Gebührenbelastung. Ausführungen zu deren Rechtfertigung dem Grunde nach (dem „Ob“)
werden dagegen nur insoweit angestellt, wie diese Einfluss auf die Gebührenhöhe hat.

15 Wenn zum Teil auch nur mittelbar, siehe Dritter Teil B. vor I.
16 Vgl. Erster Teil.
17 Die hiervon zu unterscheidende Fälligkeit tritt freilich regelmäßig erst mit Bekanntgabe

des Gebührenbescheids an den Schuldner ein, siehe nur § 17 VwKostG, § 17 GebG NRW.
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